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Dicht durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf Verlangen 
eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. 
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser 
Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden 
Antrag stellt 

2. Jeder Vertragsslaat kann bei der Unterzeichnung, der Rati
fikation, der Annahme oder der Genehmigung dieser Konven
tion oder dem Beitritt zn dieser erkliiren, daß er sich durch.Ab
satz 1 oder einen Thil des Absatzes 1 nicht als gebunden be
trachtet Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem 
Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt gemacht bot, durch 
Absatz 1 oder den betreffenden Thil des Absatzes 1 nicht ge
bunden. 

3. Ein VertragsstaIlt, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 ge
macht bot, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
GeneraIsekretlI der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation 
zurUckziehen. 

ArtIkel 23 

OberprlJfungstre.f!en 

Anf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten und mit 
Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten bernft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Treffen der 
Vertragsstaaten zur Überprilfung der Durcbfilhrnng der Kon
vention und im ZIISIImmenbang mit ihrer Anwendung etwa 
aufgetretener Probleme ein. 

Artikel 24 

Unterzeichnung 

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1995 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 25 
RatIfikation, Annahme oder Genehmigung 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gnngsurkuoden werden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen hinterlegt 

ArtIkel 26 
Beitritt 

Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt offen. 
Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt 

Artikel 27 

Inkrtifttreten 

1. Diese Konvention tritt dreißig 'IlIge nach Hinterlegung von 
zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehrnignngs
oder Beitrittsurknnden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen in Kraft. 

2. FIlr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi
gungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder geneh
migt oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten Thg nach Hinter-

Iegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 28 

KlJndlgung 

1. Ein Vertragsslaat kann diese Konvention durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kIlndigen. 

2. Die Kilndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika
tion beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, chinesi
scher, englischer, französischer, Mlssischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verhindlich ist, wird beim Geoeralse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglauhigte Abschriften. 

49/60. Maßnahmen zur BeseIdgnug des Internationalen 
ThnoilslDlki 

Die Generalversammlung, 

U1l1er Hinweis auf ihre Resolution 46/51 vom 9. Dezember 
1991 und ihren Beschluß 48/411 vom 9. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretllrs", 

1IIlCh eingehender Belumdlung der Frage der Maßnahmen 
zur Beseitigung des internationslen Terrorismus, 

In der Oberzeugung, daß die Verabschiedung der ErkIIIrung 
lIber Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terr0ris
mus zur Verstärkung des Kampfes gegen den internationalen 
Terrorismus beitragen sollte, 

1. b/lllgtdie ErkIllrnng über Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus, deren Wortlaot dieser Res0-
lution als Anlage beigefflgt ist; 

2. bittet den Generalsekretär, alle Staaten, den Sicher
heitsrat, den Internationalen Gerichtshof und die entsprechen
den Sonderorganisatlonen, Organisationen und Organe von der 
Verabschiedung der ErkIllrung zn unterrichten; 

3. fonJert nachdrIlcklich, daß alles getan wird, damit die 
ErkIllrung allgemein bekannt und voll eingehalten und ver
wirklicht wird; 

4. fonJert die Staaten nachdrIJck1ich flIif, im Einklang mit 
der ErkIllrung auf nationaler und internationaler Ebene alle 
geeigneten MaßnaIunen zn ergreifen, um den Terrorismus zn 
beseitigen; 

5. bitt# den Generalsekretllr, die Durchfflhrung dieser 
Resolution und die Verwirklichung der Erkli!rung genau 
weiterznverfolgen und der GeneralverSllMMlung auf ihrer 
fflnfzigsten Thgnng einen diesbezflgIichen Bericht vorznlegen, 
der insbesondere auf die Modalitäten der Umsetzung von 
Ziffer 10 der ErkIllrnng eingeht; 

" A/49/251 und Add.l·3. 
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6. • beschlitifJt, in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung den Punkt "Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus" aufzunehmen, mit dem Ziel, 
den in Ziffer 5 erbetenen Bericht des Generalsekretärs unbe
schadet der jährlichen oder zweijährlichen Behandlung des 
Punktes zu prüfen. 

ANLAGE 

84. Plenarsitr.ung 
9. Dezember 1994 

Erkllinmg fiber Maßnahmen zur BeseItigung 
des Inter nationalen Terrorismus 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf die Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen", die Erklärung über die 
Festigung der internationalen Sicherheit", die Definition der 
Aggression", die Erklärung über die Verstärkung der Wirk
samkeit des Grundsatzes der Unterlassung einer Androhung 
oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun
gen", die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien, die 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden"', den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle RechteS> und den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte", 

vaiefst beunruhigt darüber, daß weltweit nach wie vor 
internationale terroristische Handlungen jeder Form und 
Ausprägung vorkommen, namentlich auch solche, an denen 
Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, die un
schuldige Menschenleben gefährden oder fordern, schlldliche 
Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben und 
die Sicherheit der Staaten gefährden können, 

tief besorgt über die Zunahme von auf Intoleranz oder 
Extremismus beruhenden terroriatischen Handlungen in 
zahlreichen Regionen der Welt, 

besorgt über die zunehmenden und gefllhrlichen Ver
bindungen zwischen terroristischen Gruppen und Drogenhänd
lern und deren paramilitärischen Banden, die zu allen Arten 
von Gewalt greifen und damit die verfassungsmäßige Ordnung 
der Staaten gefährden und grundlegende Menschenrechte 
verletzen, 

davon Uberzpugt, daß eine engere Koordinierung und 
Zusammenarbeit der Staaten bei der Bekämpfung von eng mit 
dem 'lbrrorismus znsammenhäugenden Verbrechen, nament
lich Drogenhandel, illegaler Waffenhnndel, Geldwiische und 
Schmuggel von KernmateriaI und anderem potentiell gefllhr
liebem MateriaI, wöuschenswert ist, und eingedenk der Rolle, 
die sowohl die Vereinten Nationen als auch die regionalen 
Organisationen in dieser Hinsicht spielen könnten, 

" _ 2734 (XXV). 

" _3314(XX1X).AnIage. 
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fest entschlossen, den internationalen 'lbrrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen zu beseitigen, 

sowie davon Ube1?eugt, daß die Bekämpfung von interna
tionalen terroristischen Handlungen, namentlich auch solchen, 
an denen Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, für 
die WaIJrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit unabdingbar ist, 

femer davon Uberzpugt, daß diejenigen, die für interna· 
tionale terroriatische Handlungen verantwortlich sind, vor 
Gericht gestellt werden mÜ8seD, 

betonend, daß es unbedingt notwendig ist, die interna· 
tionale Zusammenarbeit zwischen den Staaten weiter ZU 

stärken, damit praktische und wirksame Maßnahmen zur Ver
hüteng, Bek!lmpfung und Beseitigung aller Formen des 
Terrorismus ergriffen werden, von denen die internationale 
Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit betroffen ist, 

Im Bewlflltsein der wichtigen Rolle, die die Vereinten 
Nationen, die zuständigen Sonderorganisationen und die 
Staaten bei der Förderung einer weitreichenden Zusammen
arbeit zur Verhütong und Bekämpfung des internationalen 
'lbrrorismus spielen könnten, unter anderem dadurch, daß sie 
das Problem stärker ins Bewaßtsein der Öffentlichkeit rücken, 

unter Hinweis auf die bestehenden internationalen Überein
künfte zu verschiedenen Aspekten des Problems des interna
tionalen Terrorismus, unter aoderem das am 14. September 
1963 in Tokio unterzeichnete Abkommen über stratbare und 
beatimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlunlll'!l"', das am 16. Dezember 1970 in Den Haag unter
zeichnete Übereinkommen zur Bekämpfun.,ll der widerrechtli
chen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ,das am 23. Sep
tember 1971 in MontreaI geschlossene Übereinkommen zur 
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicher
heit der Zivilluftfabrt"'"L das.~ 14. Dezember 1973 in New 
York verabschiedete unereinJrommen über die Verhütung, 
Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrecht
lich geschützte Personen einscbließlieh Diplomaten", die am 
17. Dezember 1979 in New York vembschiedete Internationale 
Konvention gegen Geiselnahme"', das am 3. MlIrz 1980 in 
Wien verabschiedete Übereinkommen über den physischen 
Schutz von KernmateriaI6

', das am 24. Febroar 1988 in 
MontreaI unterzeichnete Protokoll zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher GewaIthandlungen auf Flughäfen, die der interna
tionalen ZiviIIuftfahrt dienen", welches das Übereinkommen 
zur Bekämpfung widerrechtlicber Handlungen gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt ergllnzt, das am 10. MlIrz 1988 in 
Rom beschlossene Übereinkommen zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiff
fubrt"', das am 10. MlIrz 1988 in Rom beschlossene Protokoll 
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Si
cherheit fester PIattformen, die sieh auf dem Festlandsockel 

" Vereinte Nellonen, TnaIy Serles. VoI. 704. Nr. 10106. 
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befinden" und das sm 1. März 1991 in Montrea\ beschlossene Bestjmmlmgen des Völlrem:chts und den internationalen Men-
Übereinkommen über die Kenntlichmacbun!l, von plastischen schenrecbtsnonnen wirksame und entschlossene Maßnahmen 
Sprengstoffen zum Zweck ihrer EDtdooknng , zur raschen und endgültigen Beseitigung des internationalen 

mit Genugtuung über den Abschluß regionaler Überein- Thrrorismus zu ergreifen, insbesondere 
klInfte und einvernehmlicher BrkUlrungen zur Beklimpfung a) es zu unterlassen, temlristische Aktivitltten zu '-
und Beseitigung des Thrrorismus in allen seinen Formen und sieren, anzustiften, zu erleichtern, zu finanzieren, ZU :-
Auspxägungen, stigen oder zu dulden, und geeignete praktische Maßnahmen 

in der tJberzeugung, daß es angezeigt ist, den Aowen- zu ergreifen, um sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
dungsberei.ch der bestehenden völkerrechtlichen ßestimmun- fUr terroristische Einrichtungen oder Ausbildungslager oder 
gen zur Bekämpfung des 1brrorismus in allen seinen Formen zur Vorbereitung oder Organisation von terroristischen 
und Auspxägungeo ständig zu prIIfen, mit dem Ziel, einen Handlungen benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren 
umfassenden rechtlichen Rahmen fUr die Verhütung und Staatsangehörige verübt werden sollen; 
Beseitlgung des Terrorismus zu gewlihrleisten, 

erkllirt feIerUch folgendes: 

I 
1. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklliren 

erneut feierlich, daß sie alle terroristischen Handlungen, 
Methoden und Praktiken unmißverstiindllch als kriminell und 
nicht zu rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und von wem 

, sie begangen werden, insbesondere auch diejenigen, welche 
die freundschaftlichen BezIehungen ~hen den Staaten und 
Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit und 
Sicherheit der Staaten bedrohen. 

2. Terroriatische Handlungen, Methoden und Praktiken 
stellen einen schweren Verstoß gegen die Ziele und Grundsät
ze der Vereinten Nationen dar und können den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit bedrohen, die freundschaftli
chen Beziehungen zwischen den Staaten geflihrden, die 
internationale zusammenarbeit behindern und die Beseitigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen der Gesellschaft zum Ziel haben. 

3. Kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf 
ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit, einen bestimmten 
Personenkreis oder bestimmte Personen zu politischen 
Zwecken in Thrror zu Vetsetzen. sind unter keinen Umständen 
zu rechtfertigen, gleichviel welche politischen, weltanschauli
chen, ideologischen, rassischen, ethnischen, religiösen oder 
sonstigen Erwägungen zu ihrer Rechtfertigung geltend 
gemacht werden. 

TI 

4. Die Staaten, geleitet von den Zie1en und Grundsfitwl 
der Charta der Vereinten Nationen und anderen einschlllgigen 
vö1kem:cbtlichen Normen, haben es zu unterlussen, teIroristi
sche Handlungen in dem Hoheitsgebiet anderer Staaten zu 
organisieren, anznstiften, zu unterstützen oder sich daran zu 
beteiligen oder in ihretn eigenen Hoheitsgebiet Aktivitltten zu 
dulden oder zu begOnstigen, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind. 

5. Die Staaten müssen außerdem ihren Vetpflichtungen 
nach der Charta der Vereinten Nationen und anderen Be
stimmlIDgen des Völkerrechts in bezog auf die Beklhnpfong 
des internationalen 1brrorismus nachkommen und werden 
nacbdrilcklich aufgefordert, im Einklang mit den eiuschIligigen 

.. l!bd., Dokumeot SUAlCONFß6IRßv.2. 
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b) fUr die Ergreifung und Strafverfolgung oder Aus
lieferung derjenigen, die terroristische Handlungen begangen 
haben, im Einklang mit den einschlllgigen Bestimmungen ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sorge ZU tragen; 

c) den Abschluß spezieller diesbezfiglicher Überein
künfte aufbilateraler, regionaler und multilateraler Grundlage 
anzustreben und zu diesem Zweck Mustervereinbarugen über 
Zusammenarbeit auszuarbeiten; 

d) beim Austsuscb sachdienlicher Informationen betref
fend die Verhiltung und Beklbnpfong des 1brrorismus mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

e) umgebend alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
um die bestehenden internationalen ÜbereinkDnfte auf diesetn 
Gebiet, deren Vertragspartei sie sind, umzusetzen, wozu anch 
die Harmonisierung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
mit diesen 'ObereinidInfte gebört; 

f) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie einer 
Person Asyl gewlIhren, um sich dessen zu versichern, daß der 
Asylsuchende sich nicht an temlristischen Aktivitäten beteiligt 
hat, und, nachdem sie Asyl gewährt haben, um sich dessen zu 
versichern, daß der F1üchtlingsstatus nicht in einer Weise 
genutzt wird, die im WJderspruch ZU den Bestimmungen unter 
Buchstabe a) steht. 

6. Zur wirksamen Beklhnpfong des Anstiegs der terrori
stischen Handlungen, ihres zunehmend internationalen 
Charakters und ihrer zunehmend internationalen Auswirkun
gen sollen die Staaten ihre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
verstlirken, indem sie insbesondere den Austausch von Infor
mationen über die Verhütung und Beklimpfung des Terr0ris
mus systematisieren und die einscbliigigen internationalen 
ÜberelnkfInfte wirksam IJ1I)setzeu sowie bilaterale, regionale 
und multilaterale Rechtshilfe- und AuslieferungsübereinkDnfte 
schließen. 

7. In diesetn Zusammenhang werden die Staaten ermu
tigt, den Aowendungsbereich der hestehenden völkerrecht
lichen BestimmlJl1gen über die Verhütung, Beklhnpfong und 
Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen dringend zu flberpri1fen, um sicherzustellen, 
daß es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle 
Aspekte der Frage erlaßt. 

8. Die Staaten sind ferner nachdrf1cklich aufgefordert, 
dringend zu erwiigen, soweit sie es nicht bereits getan haben, 
Vertragspartei der in der PrIIambel dieser BrkUlrung genannten 
internationalen ObereinkDnfte und Protokolle zu verschiede
nen Aspekten des internationalen 1brrorismus zu werden. 
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9. Die Vereinten Nationen, die zuständigen Sonder

organisationen und zwischenstaatlichen Organisationen sowie 
die anderen in lIe1racht kommenden Organe milssen alles tun. 
um Maßnahmen zur BeklImpfung und Beseitigung terroristi
scher Handlungen zu fIlrdem und ihre eigene Rolle auf diesem 
Gebiet zu verstärken. 

10. Der Generalsekretär soll bei der Umsetzung dieser 
Erklärung behilflich sein. indem er im Rahmen der vorhande
nen Mittel die folgenden praktischen Maßnahmen zur Ver
stärkung der internationalen Zmlllmmenarbeit ergreift: 

a) Sammlung von Daten Ober den Stand und die Umset
zun~e=::den moltilateralen, regionalen und bilatera
len • im Zusammenhang mit dem internationalen 
Terrorismus. einschließlich Informationen über auf den 
internationalen Thrrorismus zurilckzufilhrende VorfIiIIe und 
Ober Strafverfolgungen und die verlJlingten StrafurteiIe, auf der 
Grundlage der von den Verwahrern dieser Übereinkllnfte 
sowie von den Mitgliedataaten eingehenden Informationen; 

b) ErsteI1ung eines Kompendiums einzelstaatlicher 
Gesetze und sonatiger Vorschriften betreffend die Verhütung 
und Bekllmpfung des internationalen Thrrorismus in aIIen 
seinen Fennen und Ausprägungen, auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaat"'1 eingehenden Informationen; 

c) analytische Überprilfung der bestehenden interna
tionalen Rechtsinstrumente im Zusammenhang mit dem 
internationalen Terrorismus, um den Staaten dabei behilflich 
zu sein. in diesen Rechtsinstrumenten nicht erfaßte Aspekte 
dieser Frage. die aufgegriffen werden könnten, aufzuzeigen, 
damit der recht1iche Rahmen von dem internationalen Thrroris
mus geltenden ÜbereinkIInften noch umfaSSf\'lder gestaltet 
werden kann; 

cl) Überprüfung der im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen vorhandenen Möglichkeiten, Staaten bei der 
Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungalehrglingen 
Ober die Bekämpfung von Verbrechen im ZlIsamme'lhang mit 
dem internationalen Terrorismus hehilflich zu sein. 

IV 

11. Alle Staaten werden nachdrilckIich aufgefordert, die 
Bestimmungen dieser Erklärung in allen ihren Aspekten nach 
Treu und Glanben wirksam zu ftlrdem und umzusetzen. 

12. Es wird nachdrilckIich darauf hingewiesen, daß die 
Anstrengungen zur endgflltigen Beseitigung aller terroristi
schen Handlungen weiterverfolgt werden mflssen, indem die 
internationale Zusammenarbeit vers1lirkt und die fortschreiten
de Entwicklung des Völkerrechts und dessen Kodifizierung 
sichergestellt und die Koordinierung zwischen den Vereinten 
Nationen und den zustllndigen Sonderorganiaationen, Orga
niaationen und Organen verbessert und ihre Effizienz erhöht 
wird. 

49/61. Konveufion iiber die 1IIII1ItIJIitIlt der Staaten und 
Ihres Veuullgeus von der GerIchtabarkeIt 

DIe Generalversammlung. 

nach Erhalt der Artikelentwilrfe über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit"". welche 

die Kommiasion auf ihrer dreiundvierzigsten 'IlIgung ver
abschiedet hat, 

unter Hinweis darauf. daß die Vö1ken:echtskommiasion die 
Einberufung einer internationalen BevoIImlIchtigtenkonferenz 
zur PrlIfung der Artikelentwilrfe und zum Abschluß einer 
diesbezüglichen Konvention empfohlen 1Jaf'. 

1IQCh Belumdlung der Artikelentwilrfe auf ihrer sechaund
vierzigsten bis neunundvierzigsten 'IlIgung. namentlich in 
einer Arbeitsgruppe und im Rahmen von Konsu1tationen, 
deren Ziel darin bestand, sich mit den Sachfragen Wlseinander
zusetzen. die sich aus den Artikelentwilrfen ergeben. um Mei
nungsverschiedeeiten in bezog auf diese Fragen anml7eigoo 
und zu mildem und so durch allgenJeines Einvernehmen den 
Abschluß einer Konvention zu erleichtern, 

sowie 1IQCh Belumdlung der Berichte der auf ihrer 
siebenundvierzigaren 'IlIgung eingesetzten" und auf ihrer 
achtundvierzigsten 'IlIgung erneut eingesetzten" Arbeits
gruppe und des Berichts über die wlIhrend ihrer neunund
vierzigsten Thgung abgehaltenen informellen Konsultationen"'. 

1. biUigt die Empfehlung der Völkerrechtskommission, 
wonach eine internationale Bevollmlichtigtenkonferenz zur 
Prüfung der Artikelentwilrfe über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit und zum Ab
schluß einer diesbezüglichen Konvention einberufen werden 
soll; 

2. bittet die Staaten. dem Generalsekretär ihre Stellung
nalJmen zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzenden der ge
mäßilnem Beschluß 481413 vom 9. Dezember 1993 abgehal
tenen informellen Konsultationen'" zu den Berichten der ge
mäß ihrer Resolution 46/55 vom 9. Dezember 1991 eingesetz
ten" und gemäß ihren! Beschluß 47/414 vom 25. November 
1992 erneut eingesetzten Arbeitsgruppe" vorzulegen; 

3. beschließt. auf ihrer zweiundfllnfzigaten 'IlIgung im 
Lichte der genannten Berichte und der von den Staaten dazu 
abgegebenen Stellungnahmen die Behandlung der Sachfiagen 
wiederaufzunehmen und auf ihrer zweiundfflnfzigaren oder 
dreiundfllnfzigsten 'IlIgung die Vorkehrungen fiIr die K0nfe
renz, einschließlich Zeitpunkt und Veranstaltungsort, fest
zoIegen, wobei gebllhrend darauf geachtet werden soll. daß bei 
der Konferenz möglichst weitgehendes Einvernehmen besteht; 

4. beschlieJ3t ferner. in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
zweiundfllnfzigsten 'IlIgung einen Punkt mit dem TItel 
"Konvention über die Immunität der Staaten und ihres Ver
mögens von der Gerichtsbarkeit" aufzunehmen. 

tf1 Bbd., Ziffer 25 . 
.. AlC.6/471L.1o. 
" Alc.6/48IL.4 und Korr.2. 
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84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 




